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Das neue HaubitzgeschUtz der deutschen
Fussartillerie.

Es dürfte keinem Zweifel mehr unterliegen, dass

die deutsche Armee mit ihrer neu konstruierten
15 cm Haubitze ein ausgezeichnetes Steilbahn-

geschütz erhalten hat, welches bestimmt ist,
ungeachtet seines beträchtlichen Kalibers, gleich
bei Beginn eines Krieges mit ins Feld zu gehen
nnd dort Vortreffliches zu leisten. Die für
diesen Zweck erforderliche Beweglichkeit besitzt
das neue, von nur vier Pferden gezogene
Geschütz vollkommen, und das Kaliber seines
Geschosses ist gleich dem des Geschosses der kurzen
15 cm Kanone der Belagerungs- und Festungsartillerie.

Bei jedem Armeekorps soll
durchschnittlich je eine der neuen Haubitzbatterien
sofort ins Feld rücken, und die andere, vorläufig
in Reserve, eintretenden Falles rasch herangezogen

werden können. An Belagerungsgeschätzen,
welche namentlich für die Zwecke der Belagerung

von Festungen ins Feld gehen, sind heute
zu nennen : der 21 cm Mörser, der lange 15 cm
Mörser und die kurze 15 cm Kanone; der kurze
15 cm Mörser ist ausgeschieden, da er sich nicht
bewährt hat. Die neue Haubitze ist namentlich
in zwei Richtungen zu wirken bestimmt. Gegen
grosse Ziele hinter Deckungen, wie z. B.

Truppenansammlungen hinter Dörfern, Waldungen,
Anhöhen und anderen Übersichtshindernissen,
die zur Erreichung des Zieles durch das
Geschoss der stark gekrümmten Flugbahn der
Steilbahngeschütze bedürfen. Bei einem Geschossgewicht

von etwa 40 kg und einem Streuungsradius
seiner Sprengpartikel von etwa 400 m kann man
sich einen Begriff von der gewaltigen Wirkung

des neuen Geschützes machen, dessen Richten

gegen verdeckte Ziele keineswegs so unsicher
und schwierig ist, wie man dies annehmen könnte.
Die artilleristische Findigkeit bietet Hülfsmittel
genug, um dasselbe scharf genug richten und

ihm die richtige Elevation geben zn können, und

ganz abgesehen von den betreffenden Mitteln der
Praxis bieten vielleicht selbst die mitgeführten
Karten einen gewissen Anhalt für die richtige
Verwendung dieser Geschütze. Für die
Flugbahnen der vorhandenen Feldgeschütze giebt
es bekanntlich bestimmte Grenzen, bis zu
welchen sich Ziele hinter Deckungen mit
der erforderlichen starken Wirkung erreichen

lassen, und selbst die Brisanzgranaten, welche

allerdings hinter jeder Deckung im Felde zu
wirken imstande sind, besitzen in Anbetracht der

Beschaffenheit ihrer glasartig zersplitternden
Partikel und deren beschränkten Streuungsradius
nicht die gehörigen Eigenschaften, um grosse
Räume, wie solche, in denen Reserven oder zweite
Treffen etc. ihre Aufstellung finden, mit genügend

starker Wirkung unsicher zu machen.

Beide Bedingungen aber werden von dem neuen

deutschen Haubitzgeschütz in vollem Masse

erfüllt. Nicht ohne Grnnd hat Russland seine 5

Feldmörser-Regimenter in neuester Zeit vermehrt,
hat Italien leichte Feld-Mörserbatterien nach

Tigre entsandt und besitzen auch andere Staaten

Geschütze von Haubitzcharakter, die ins Feld

mitgehen, hatte doch auch die alte, vor mehreren

Dezennien aus der Feldartillerie ausgeschiedene
Haubitze ihre erfolgreiche Epoche aufzuweisen. Wie
sich jedoch selbst im Laufe der stetig fortschreitenden

Entwicklung des mannichfaltig gestalteten
Kriegswesens einzelne Erscheinungen in dem-
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